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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1965

Norm

ABGB §161

Rechtssatz

Kinder, die aus dem Ehebruch der Mutter stammen, können durch nachfolgende Eheschließung nur legitimiert

werden, wenn sie nach dem Heimatrecht des ehelichen Vaters als unehelich gelten oder erklärt wurden.
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